
Stundentafel

Pflichtfächer

Allgemeiner Bereich
Religionslehre 1
Deutsch 1
Gemeinschaftskunde 1
Wirtschaftskunde 1

Fachlicher Bereich
Berufsfachliche und Projektkompetenz 8
(Inhalte aus den Bereichen 
• Technologie mit Labor, 
• Technische Mathematik, 
• Schaltungs- und Funktionsanalyse, 
• Technologiepraktikum in Lernfeldform)

Berufspraktische Kompetenz 18
(Fachpraxis)
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                                 32

  

Das Angebot an Wahlpflicht- und Wahlfächern 
hängt von der Lehrerversorgung ab. Deshalb er‐
folgt die endgültige Festlegung durch die Schule 
rechtzeitig vor Beginn eines Schuljahres. CHRISTIAN-SCHMIDT-SCHULE

Odenwaldstraße 5
74172 Neckarsulm
Telefon 07132 / 9756-0
Telefax 07132 / 9756-300
info@css-nsu.de
www.css-nsu.de

So finden Sie uns:

Schulträger

Einjährige
Berufsfachschule
Elektrotechnik

(1BFE)

 

  

  

Wahlpflichtbereich 

Wochenstunden insgesamt 

Stand: Januar 2026



Einjährige
Berufsfachschule
Elektrotechnik

(1BFE)

Ziel der Schulart
Die einjährige Berufsfachschule Elektrotechnik ist ei‐
ne Vollzeitschule. Sie entspricht der Grundstufe einer 
beruflichen Ausbildung (1. Lehrjahr).

Der Besuch der Berufsfachschule vermittelt den 
Auszubildenden eine gute und sorgfältige hand‐
werkliche Ausbildung in den schuleigenen Werk‐
stätten und die theoretischen Grundlagen des 
angestrebten Elektroberufs.

     

     
    
  

 
 

  
    

 

        

     

Kosten
Schulgeld wird nicht erhoben. Die Lernmittel wer‐
den im Rahmen der Lernmittelverordnung vom 
Schulträger leihweise zur Verfügung gestellt.

Lern- und Arbeitsmaterialien von geringem Geld‐
wert müssen selbst gekauft werden.

Über die aktuell gültigen Fahrtkostenregelungen 
informieren Sie sich bitte direkt im Sekretariat der 
Schule.

Dauer und Abschluss
In diesem Ausbildungsjahr erhalten die Auszubil‐
denden wöchentlich bis zu 12 Stunden theoreti‐
schen Unterricht und bis zu 20 Stunden 
Werkstattunterricht (Elektrolabor, Elektroinstallati‐
onswerkstatt, mechanischer Grundlehrgang) ent‐
sprechend der umseitigen Stundentafel.

Bei erfolgreichem Abschluss kann dieses Jahr auf ei‐
ne spätere Ausbildungszeit angerechnet werden, 
wenn eine einschlägige Ausbildung in einem Elek‐
troberuf angeschlossen wird.

Wird im Anschluss an die Berufsfachschule kein 
Ausbildungsverhältnis eingegangen, gilt die gesetz‐
liche Berufsschulpflicht als erfüllt.

Aufnahmebedingungen
Voraussetzung für die Aufnahme in die einjährige 
Berufsfachschule ist der Nachweis

• eines Vorvertrags zum Berufsausbildungsvertrag 
oder einer schriftlichen Ausbildungsplatzzusage 
des künftigen Ausbildungsbetriebs und

• des Hauptschulabschlusses oder eines gleich‐
wertigen bzw. höheren Bildungsstandes.

Sind darüber hinaus noch Plätze an der einjährigen 
Berufsfachschule frei, können auch Bewerber ohne 
diese Nachweise aufgenommen werden, sofern de‐
ren Leistungen erwarten lassen, dass sie den Anfor‐
derungen der einjährigen Berufsfachschule 
genügen.

Probezeit
Es gibt keine Probezeit.    

         
    

    
 

 
 
 

        
 

 
      

 

         
    

   

         
    

   

Über den QR-Code gelangen Sie direkt zum Auf- 
nahmeantrag:

     

        

Aufnahmeverfahren

       
 

         
    

   

Bitte reichen Sie bis spätestens zum 1. März des 
Jahres (Bewerbungsschluss) den digitalen Auf- 
nahmeantrag über http://www.css-nsu.de ein.

Der Unterricht beginnt nach den Sommerferien.

        
 

       
 

Eine Zusage ist erst nach Eingang aller 
Unterlagen möglich. 




